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Anwalt und Kanzlei

Kurz InformIert

Von Legal Tech bis Smart Contracts: Die digitale Revolution 
hat auch den Rechtsmarkt erfasst. Doch was bedeutet das konkret 
für Ihre Arbeit? Wie erschließen Sie sich die neuen Rechtszusammen-
hänge und reagieren auf den veränderten Beratungsbedarf? 
Welche Legal-Tech-Lösungen sind für Ihre Kanzlei sinnvoll? 
Die Antworten liefert Ihnen DR Digitalisierung und Recht – 
kostenfrei und tagesaktuell!

Willkommen in der Kanzlei 4.0!

DR macht Sie zum Gestalter 
Ihrer digitalen Zukunft!

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Alle Inhalte kostenlos! 
Besuchen Sie

dr.iww.de
Lesen Sie auf DR Digitalisierung und Recht 
u. a. mehr zu diesen Themen:

•  Digitale Kanzleiabläufe. DR stellt Ihnen regelmäßig neue Tools vor, 
mit denen Sie den Kanzleialltag effizienter gestalten.

•  Digitale Akquise. Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von Chatbots, 
Content Marketing u. a. neue Mandanten gewinnen.

•  Digitalisierung als Beratungsfeld. Erschließen Sie sich mit DR 
den Beratungsmarkt der Zukunft – z. B. IT-Compliance, E-Commerce 
oder Social Media.

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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▶▶ Wiedereinsetzung
Bei „fehleranfälligen“ fristen muss der Anwalt handeln

| Schwierige, anspruchsvolle und damit fehleranfällige Fristen dürfen nicht 
allein vom Kanzleipersonal bearbeitet werden. Der Anwalt muss hier eigen-
verantwortlich handeln, betont aktuell das OVG Berlin-Brandenburg. Zwar 
war die Frist von einer Büroangestellten falsch notiert worden, jedoch hätte 
der Anwalt dies rechtzeitig erkennen können (20.5.19, OVG 5 S 29.18, Abruf-
Nr. 209486). |

Der Anwalt hatte am 19.12.18 gegen einen Beschluss des VG Beschwerde  
erhoben. Die Begründung ging allerdings erst am 31.1.19 und damit verfristet 
beim zuständigen OVG ein (Ein-Monats-Frist, §  146 Abs. 4 S. 1 VwGO). Der  
Wiedereinsetzungsantrag wurde damit begründet, dass die ausgebildete,  
zuverlässige und regelmäßig überprüfte Büroangestellte die Fristen falsch 
berechnet habe. Sie habe irrtümlich den 31.1.19 als Fristablauf sowie als Vor-
frist den 24.1.19 notiert. Zwar könne es dem Personal übertragen werden, 
übliche Fristen zu berechnen und zu kontrollieren, so das OVG. Dies gälte 
aber anerkanntermaßen nicht für schwierigere Fristen, wie etwa die Frist zur 
Begründung der Revisionszulassungsbeschwerde oder der Revision (§ 133 
Abs. 3 S. 1 VwGO, § 139 Abs. 3 S. 1 VwGO). 

merKe | Vorliegend kam noch hinzu, dass der Anwalt dem Gericht bereits mit 
Schriftsatz vom 16.1.19 mitgeteilt hatte, dass die Begründung fristwahrend erfolge. 
Ein Anwalt muss jedoch den Ablauf von Rechtsmittelbegründungsfristen eigen-
verantwortlich prüfen, sobald ihm die Akten zusammenhängend mit einer frist-
gebundenen Prozesshandlung zur Bearbeitung vorgelegt werden. Er hätte die 
falsch notierte Frist also bereits am 16.1.19 – und damit noch rechtzeitig – ent-
decken müssen.

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

• Kanzleikalender muss „fristentauglich“ sein, AK 18, 209

• Anweisung falsch verstanden? Das fällt auf den Anwalt zurück…, AK 19, 38
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▶▶ Werbungskosten 
fG Sachsen: Kosten für ohropax sind abzugsfähig 

| Brauchen Sie Ohrstöpsel, um Baulärm in der Kanzlei zu dämpfen und sich 
auf Ihre Aufgabe zu konzentrieren, sind die Kosten als Werbungskosten  
abzugsfähig. Das hat das FG Sachsen klargestellt. |

Im konkreten Fall hatte ein Steuerzahler dem FG plausibel geschildert, dass 
er Ohropax benötigte, um die Geräusche von Baumaßnahmen zu dämpfen, 
die während seiner Bürozeiten stattfanden. In einem solchen Fall, so das FG, 
sind die Aufwendungen ausschließlich oder zumindest weitaus überwiegend 
von der Erwerbstätigkeit veranlasst. Sie stellen damit Werbungskosten dar 
(FG Sachsen 18.5.18, 4 K 194/18, Abruf-Nr. 206506).
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